
Das Bandlastprivileg, im Kontext der deutschen Energiepolitik oft als „Besondere
Ausgleichsregelung“ (BAR) oder als Teil der Entlastung stromintensiver Unternehmen von
Netzentgelten und Umlagen verstanden, stellt eine zentrale Säule der Industriepolitik dar. Seine
Einführung und Weiterentwicklung sind eng mit dem Ziel verknüpft, die internationale
Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien in Deutschland zu sichern und gleichzeitig die
ambitionierten Ziele der Energiewende zu verfolgen. Das Privileg entlastet bestimmte
Unternehmen, die einen hohen Stromverbrauch aufweisen, von Teilen der Netzentgelte, der
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)-Umlage oder der Stromsteuer. Diese Entlastungen sollen
verhindern, dass die durch die Energiewende bedingten Kosten zu einer Abwanderung dieser
Industrien ins Ausland führen, einem Phänomen, das als „Carbon Leakage“ bekannt ist [^1].

Historisch betrachtet entstand der Bedarf für solche Regelungen mit der Einführung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 und den damit verbundenen Umlagen zur
Finanzierung der erneuerbaren Energien. Die anfängliche Euphorie über die Lenkungswirkung des
EEG wurde bald von der Erkenntnis begleitet, dass die steigenden Strompreise eine erhebliche
Belastung für energieintensive Betriebe darstellen könnten. Die Sorge um Arbeitsplätze,
Wertschöpfung und die globale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Schlüsselindustrien führte zur
Schaffung von Ausnahmeregelungen, die seither immer wieder angepasst und kontrovers diskutiert
wurden. Das Bandlastprivileg ist somit ein Ausdruck des Spannungsfeldes zwischen energie- und
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klimapolitischen Zielen auf der einen Seite und industriepolitischen Notwendigkeiten auf der
anderen Seite. Die vorliegende Analyse beleuchtet das bestehende System der
Bandlastprivilegierung und die vielfältige Kritik, die sich im Laufe der Jahre daran entzündet hat.

Das Bandlastprivileg ist kein monolithisches Konstrukt, sondern ein Bündel von Regelungen, die
stromintensive Unternehmen von verschiedenen Kostenbestandteilen des Strompreises entlasten.
Die bekanntesten Komponenten sind die Besondere Ausgleichsregelung (BAR) nach dem EEG, die
Entlastung von Netzentgelten gemäß der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) und teilweise
auch die Stromsteuerentlastung.

Die Besondere Ausgleichsregelung (BAR) nach dem EEG (§ 63 ff. EEG) ist die prominenteste
Form des Bandlastprivilegs. Sie entlastet Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie des
Schienenverkehrs und der Elektromobilität von der EEG-Umlage, sofern sie bestimmte Kriterien
erfüllen. Zu diesen Kriterien gehören in der Regel ein hoher Stromverbrauch (mindestens 1 GWh
pro Jahr) und eine bestimmte Stromkostenintensität (Verhältnis der Stromkosten zur
Bruttowertschöpfung). Die Antragstellung erfolgt jährlich beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Höhe der Entlastung ist gestaffelt: Je höher die Stromkostenintensität,
desto geringer der verbleibende Anteil der EEG-Umlage, der gezahlt werden muss. In Extremfällen
kann die Umlage auf einen Minimalbetrag von 0,05 Cent/kWh reduziert werden [^2]. Begünstigt
werden hier vor allem energieintensive Branchen wie die Chemie-, Metall-, Glas- und
Papierindustrie.

Die Entlastung von Netzentgelten (§ 19 Abs. 2 StromNEV) ermöglicht es bestimmten
Großverbrauchern, individuelle Netzentgelte zu vereinbaren, die deutlich unter den regulären
Entgelten liegen. Dies geschieht, wenn ein Unternehmen ein besonders stabiles und gleichmäßiges
Lastprofil aufweist (Bandlast) oder wenn es in der Lage ist, seinen Verbrauch flexibel an die
Netzsituation anzupassen. Auch hier sind die Kriterien streng und auf Unternehmen mit hohem
Stromverbrauch zugeschnitten, die durch ihr Abnahmeverhalten zur Stabilität der Netze beitragen
können. Die Begründung liegt darin, dass diese Unternehmen das Stromnetz weniger stark
belasten oder sogar zur Entlastung beitragen, als dies bei volatilen Verbrauchern der Fall ist.

Zusätzlich existieren im Rahmen des Stromsteuergesetzes (StromStG) Regelungen, die
energieintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes von einem Teil der Stromsteuer
entlasten, oft in Verbindung mit der Teilnahme an Energiemanagementsystemen. Diese
Kumulierung von Entlastungen führt zu einer erheblichen Reduzierung der Stromkosten für die
privilegierten Betriebe.

2. Bestandsaufnahme des aktuellen
Systems der Bandlastprivilegierung

2.1. Funktionsweise und Begünstigte



Der Umfang der Entlastungen ist beträchtlich. Jährlich belaufen sich die Mindererträge aus der EEG-
Umlage und den Netzentgelten, die durch diese Privilegierungen entstehen, auf mehrere Milliarden
Euro. Diese Kosten werden letztlich auf die nicht-privilegierten Stromverbraucher – private
Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie nicht-energieintensive Industrien –
umgelegt, wodurch sich deren Strompreis entsprechend erhöht.

Die Befürworter des Bandlastprivilegs argumentieren, dass die Regelungen unerlässlich sind, um
die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu gewährleisten. Deutschland hat
im europäischen und globalen Vergleich bereits hohe Energiekosten, die durch die ambitionierte
Energiewende weiter steigen. Ohne die Entlastungen würden viele energieintensive Unternehmen,
die im internationalen Wettbewerb stehen, ihre Produktion ins Ausland verlagern oder gänzlich
aufgeben. Dies hätte weitreichende negative Folgen:

Vermeidung von Carbon Leakage und Deindustrialisierung: Die Verlagerung von
Produktionen in Länder mit weniger strengen Klimaschutzauflagen würde nicht nur
Arbeitsplätze in Deutschland vernichten, sondern auch die globalen CO2-Emissionen nicht
reduzieren, sondern lediglich verlagern. Das Bandlastprivileg soll dies verhindern und die
Wertschöpfung in Deutschland halten [^3].
Sicherung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung: Energieintensive Industrien sind
oft das Rückgrat regionaler Wirtschaften und sichern zahlreiche hochqualifizierte
Arbeitsplätze. Ihre Abwanderung würde ganze Regionen wirtschaftlich schwächen.
Beitrag zur Systemstabilität: Insbesondere die Entlastung von Netzentgelten für
Unternehmen mit Bandlastprofilen oder steuerbaren Lasten wird als fairer Ausgleich für
ihren Beitrag zur Netzstabilität und zur Vermeidung von Netzausbaukosten gesehen.
Diese Unternehmen bieten oft eine wertvolle Flexibilität, die für die Integration
fluktuierender erneuerbarer Energien immer wichtiger wird.
Innovationsförderung: Die Präsenz einer starken energieintensiven Industrie kann auch
als Basis für Forschung und Entwicklung im Bereich Energieeffizienz und neue Materialien
dienen, was wiederum der Energiewende zugutekommen kann.

Die IHK Nordschwarzwald beispielsweise informiert Unternehmen aktiv über Energie- und
Ressourceneffizienzmaßnahmen und betont die Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit im Kontext
von Klimaschutz [^10]. Aus ihrer Perspektive sind solche Privilegien oft notwendig, um den
Standort Deutschland attraktiv zu halten, während gleichzeitig Anreize für Effizienz geschaffen
werden müssen.

Trotz der angeführten Rechtfertigungen ist das Bandlastprivileg seit seiner Einführung Gegenstand
intensiver Kritik aus verschiedenen Richtungen. Diese Kritik betrifft ökonomische, umweltpolitische,
rechtliche und systemische Aspekte.

2.2. Ziele und Rechtfertigung aus Sicht der Befürworter
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Die prominenteste Kritik zielt auf die Verteilungsgerechtigkeit ab. Die Kosten, die den
privilegierten Unternehmen erlassen werden, müssen von den übrigen Stromverbrauchern
getragen werden. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Lastenverteilung auf private Haushalte
und kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in der Regel keine vergleichbaren Entlastungen
erhalten [^4]. Diese Querfinanzierung wird oft als sozial ungerecht empfunden und kann die
Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung untergraben, da sie den Eindruck erweckt, dass
die Lasten einseitig verteilt werden. Der durchschnittliche Haushalt sieht sich mit stetig steigenden
Strompreisen konfrontiert, während große Konzerne entlastet werden.

Des Weiteren werden Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der Industrie kritisiert. Nicht alle
Unternehmen des produzierenden Gewerbes erfüllen die strengen Kriterien für das
Bandlastprivileg. Dies führt dazu, dass Unternehmen in ähnlichen oder sogar gleichen Branchen,
die jedoch knapp unter den Schwellenwerten liegen oder andere Geschäftsmodelle verfolgen,
benachteiligt werden. Dies kann zu unfairen Wettbewerbsbedingungen führen und die
Innovationskraft in nicht-privilegierten Sektoren hemmen [^5]. Die Debatte um die Definition von
"stromintensiv" und die Abgrenzung der begünstigten Branchen ist daher ein Dauerbrenner.

Die Kosten für die Allgemeinheit und den Staatshaushalt sind erheblich. Die
Milliardenbeträge, die jährlich durch das Bandlastprivileg generiert werden, belasten die
Stromrechnung der Mehrheit der Verbraucher und können auch den staatlichen Haushalt indirekt
belasten, wenn beispielsweise die Einnahmen aus der EEG-Umlage nicht ausreichen und durch
Bundesmittel gestützt werden müssen. Diese Mittel fehlen dann an anderer Stelle, etwa für
Investitionen in Bildung, Infrastruktur oder andere Klimaschutzmaßnahmen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Privileg Ineffizienzanreize setzen kann. Die Reduzierung der
Stromkosten für energieintensive Unternehmen kann dazu führen, dass die Motivation zur
Investition in Energieeffizienzmaßnahmen oder zur Umstellung auf weniger energieintensive
Produktionsverfahren sinkt [^6]. Wenn Strom künstlich billig bleibt, fehlt der ökonomische Anreiz,
sparsamer mit Energie umzugehen. Dies konterkariert das eigentlich energiepolitische Ziel der
Effizienzsteigerung, das auch von Institutionen wie der IHK Nordschwarzwald als wichtig erachtet
wird [^10]. Die Diskussion um "Trittbrettfahrer" – Unternehmen, die das Privileg in Anspruch
nehmen, obwohl sie es vielleicht nicht zwingend bräuchten, um wettbewerbsfähig zu bleiben – ist
ebenfalls relevant.

Aus umwelt- und klimapolitischer Sicht wird das Bandlastprivileg scharf kritisiert, da es die
Energiewende-Ziele konterkarieren kann. Das Kernziel der Energiewende ist die Reduzierung
des Verbrauchs fossiler Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Indem das Privileg den
Strompreis für Großverbraucher künstlich senkt, werden Anreize für hohen Stromverbrauch
statt Reduktion gesetzt [^7]. Dies steht im Widerspruch zu den Bestrebungen, den
Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Dekarbonisierung der Industrie voranzutreiben.

Die Klimaschutzziele Deutschlands, insbesondere das Erreichen der Klimaneutralität bis 2045,
erfordern eine massive Transformation aller Wirtschaftsbereiche. Das Bandlastprivileg, das den
Status quo eines hohen Stromverbrauchs zementiert, kann als Hemmnis für diese Transformation
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gesehen werden. Anstatt auf effizientere Prozesse oder die Umstellung auf erneuerbare Energien
zu drängen, erhalten Unternehmen, die viel Strom verbrauchen, eine faktische Subvention. Zwar
wird argumentiert, dass die Privilegien Carbon Leakage verhindern sollen, doch gleichzeitig fehlen
stärkere Signale zur internen Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung.

Das Bandlastprivileg hat immer wieder beihilferechtliche Bedenken der EU-Kommission auf
den Plan gerufen [^8]. Die Kommission prüft regelmäßig, ob solche nationalen
Entlastungsregelungen mit dem europäischen Beihilferecht vereinbar sind, das
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verhindern soll. Deutschland musste in der
Vergangenheit bereits Anpassungen an seinen Regelungen vornehmen, um die Genehmigung der
EU-Kommission zu erhalten. Diese Unsicherheit hinsichtlich der beihilferechtlichen Zulässigkeit
führt zu Rechtsunsicherheit für die Unternehmen und den Gesetzgeber und erfordert komplexe
Notifizierungsverfahren. Die fortwährende Notwendigkeit, solche Regelungen mit Brüssel
abzustimmen, unterstreicht die politische Sensibilität und die potenzielle Inkonsistenz mit
europäischen Wettbewerbsgrundsätzen.

Die Komplexität und Bürokratie des Systems ist ebenfalls ein Kritikpunkt. Die
Antragsverfahren für die verschiedenen Entlastungen sind aufwendig und erfordern detaillierte
Nachweise des Stromverbrauchs, der Stromkostenintensität und der Branchenzugehörigkeit. Dies
bindet personelle und finanzielle Ressourcen sowohl bei den Unternehmen als auch bei den
Genehmigungsbehörden. Die ständigen Anpassungen der Regelwerke durch den Gesetzgeber
erhöhen diese Komplexität zusätzlich.

Schließlich leidet das Bandlastprivileg unter einer fehlenden politischen Akzeptanz und
gesellschaftlichen Legitimation [^9]. Die öffentliche Wahrnehmung ist oft von dem Gefühl
geprägt, dass große Konzerne auf Kosten der Allgemeinheit bevorzugt werden, während die
Gründe für diese Bevorzugung nicht immer transparent oder nachvollziehbar kommuniziert
werden. Dies erschwert politische Reformen und schafft eine Kluft zwischen den Interessen der
Industrie und denen der breiten Bevölkerung. Die Debatte um die Gerechtigkeit der
Energiewendekostenverteilung ist eng mit dieser fehlenden Legitimation verbunden.

Das Bandlastprivileg weist auch mangelnde Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an neue
Marktbedingungen auf. Die Energiewende schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran, und der
Strommarkt befindet sich in einem ständigen Wandel. Starre Entlastungsregelungen, die auf
historisch gewachsenen Annahmen basieren, können die notwendige Transformation des
Energiesystems behindern. Stattdessen könnten flexible Mechanismen, die Anreize für
Systemintegration und Sektorenkopplung setzen, sinnvoller sein.

Die Verzerrung von Preissignalen im Strommarkt ist ein weiteres systemisches Problem. Ein
funktionierender Strommarkt benötigt klare Preissignale, um Investitionen in Erzeugung, Netze und
Flexibilität zu lenken. Indem das Bandlastprivileg die Kosten für bestimmte Verbraucher künstlich
senkt, werden diese Preissignale verwischt. Dies kann dazu führen, dass notwendige Investitionen
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unterbleiben oder ineffiziente Produktionsstrukturen aufrechterhalten werden.

Darüber hinaus stellen die Privilegien auch Herausforderungen für die Netzstabilität und den
Ausbau erneuerbarer Energien dar. Während einige Entlastungen – wie die für Bandlastkunden
– theoretisch zur Netzstabilität beitragen können, lenken andere die Aufmerksamkeit von der
Notwendigkeit ab, den Netzausbau zu beschleunigen und innovative Lösungen für die Integration
erneuerbarer Energien zu finden. Eine kohärente Energiepolitik erfordert, dass alle Akteure die
vollen Systemkosten internalisieren, um die effizientesten Lösungen zu finden.

Die vielfältige Kritik am Bandlastprivileg hat zu einer anhaltenden und intensiven
Reformdiskussion geführt. Es gibt zahlreiche Vorschläge zur Neugestaltung oder gar
Abschaffung der aktuellen Regelungen. Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Forderung nach einer
faireren Kostenverteilung, die private Haushalte und KMU entlastet. Dies könnte durch eine
stärkere Finanzierung der Energiewendekosten aus dem Bundeshaushalt oder durch eine
grundlegende Reform der Umlagen und Abgaben geschehen.

Alternative Ansätze zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit werden ebenfalls diskutiert.
Dazu gehören:

CO2-Grenzausgleichsmechanismen (CBAM): Ein solcher Mechanismus würde Importe
aus Ländern mit geringeren Klimaschutzauflagen bepreisen und so Carbon Leakage
verhindern, ohne inländische Unternehmen von Umlagen zu befreien. Die EU hat bereits
Schritte in diese Richtung unternommen.
Direkte Subventionen oder Investitionsförderung: Statt pauschaler
Umlagenbefreiungen könnten gezielte Subventionen für Investitionen in
Dekarbonisierung, Energieeffizienz oder innovative Technologien gewährt werden. Dies
würde einen stärkeren Anreiz zur Transformation setzen.
Differenzierte Strompreise: Modelle, die Strompreise stärker nach Verfügbarkeit und
Netzsituation differenzieren, könnten Anreize für flexible Lasten setzen und die
Systemintegration fördern, ohne pauschale Befreiungen zu gewähren.
Grüner Industriestrompreis: Die Idee eines subventionierten Industriestrompreises für
bestimmte Branchen wird ebenfalls diskutiert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern
und gleichzeitig die Transformation zu fördern. Hierbei müsste jedoch die
beihilferechtliche Zulässigkeit erneut genau geprüft werden.

Die potenziellen Auswirkungen einer Reform sind weitreichend. Eine Abschaffung oder
drastische Reduzierung der Privilegien könnte kurzfristig zu Belastungen für die betroffenen
Unternehmen führen, möglicherweise sogar zu Produktionsverlagerungen. Langfristig könnte sie
jedoch die Anreize für Energieeffizienz und Dekarbonisierung stärken und zu einer gerechteren
Kostenverteilung beitragen. Eine kluge Reform müsste diesen Spagat meistern und einen
Übergangspfad aufzeigen, der die Wettbewerbsfähigkeit schützt, ohne die Klimaziele zu
untergraben. Die Rolle Deutschlands im europäischen Kontext ist dabei entscheidend, da viele
dieser Fragen am besten auf EU-Ebene gelöst werden können, um Wettbewerbsverzerrungen
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innerhalb des Binnenmarktes zu vermeiden.

Das Bandlastprivileg ist ein komplexes Instrument der deutschen Energie- und Industriepolitik, das
ursprünglich geschaffen wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit stromintensiver Unternehmen im
Kontext der Energiewende zu sichern und Carbon Leakage zu verhindern. Aus Sicht der
Befürworter ist es ein notwendiges Übel, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland zu
halten.

Die Kritik am Privileg ist jedoch vielfältig und schwerwiegend. Sie reicht von Fragen der
Verteilungsgerechtigkeit und der Belastung von privaten Haushalten und KMU über die Setzung
falscher ökonomischer Anreize zur Energieeffizienz bis hin zu umweltpolitischen Bedenken
hinsichtlich der Klimaschutzziele und beihilferechtlichen Problemen mit der EU-Kommission. Das
System ist bürokratisch, intransparent und steht in Teilen im Widerspruch zu den übergeordneten
Zielen der Energiewende.

Angesichts der fortschreitenden Dekarbonisierungsziele und der Notwendigkeit einer gerechteren
Kostenverteilung ist eine umfassende Neubewertung des Bandlastprivilegs unerlässlich. Eine
Reform muss Wege finden, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu schützen, gleichzeitig aber
stärkere Anreize für Energieeffizienz und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Produktion
zu setzen. Alternative Instrumente wie CO2-Grenzausgleichsmechanismen oder gezielte
Investitionsförderungen könnten zukunftsfähigere Lösungen bieten, die sowohl ökologischen als
auch ökonomischen Anforderungen gerecht werden und eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz
finden. Die Debatte um das Bandlastprivileg bleibt somit ein zentrales Feld der energiepolitischen
Auseinandersetzung in Deutschland.
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Die IHK Nordschwarzwald informieren über Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen. Hier
finden Unternehmen alles Wichtige und Aktuelle rund um die Themen Energie, Ressourcen und
Klimaschutz. Ihre Ansprechpartner bei der IHK stehen für wei...
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